
 

 

 Amtliche Bekanntmachung 
Jahrgang 2021/Nr. 091 
Tag der Veröffentlichung: 24. September 2021 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

Achte Satzung zur Änderung  

der Satzung zur Erweiterung und Änderung  

der Prüfungs- und Studienordnungen,  

Promotions- und Habilitationsordnungen  

aufgrund der Corona-Pandemie an der Universität Bayreuth 

(Corona-Satzung) 

vom 24. September 2021 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des 

Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende Satzung: 

§ 1 

Die Satzung zur Erweiterung und Änderung der Prüfungs- und Studienordnungen, Promotions- und 

Habilitationsordnungen aufgrund der Corona-Pandemie an der Universität Bayreuth (Corona-Satzung) 

vom 22. April 2020 (AB UBT 2020/027), die zuletzt durch Satzung vom 20. Juli 2021 (AB UBT 2021/061) 

geändert wurde, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 bis 3 werden zu Abs. 1. 

b) Es wird folgender Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Abs. 1 gilt nicht für Prüfungen, die ab dem 1. November 2021 durchgeführt werden; aus-

genommen sind Prüfungen, die sich auf Veranstaltungen des Sommersemesters 2021 be-

ziehen.“ 

2. In § 4a wird folgender Satz 3 angefügt:  

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Prüfungen, die ab dem 1. November 2021 durchgeführt wer-

den.“ 

3. In § 9 wird nach der Zahl „2021“ der Passus „oder im Wintersemester 2021/2022“ eingefügt 
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§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 25. September 2021 in Kraft. 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 22. September 2021 

und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 23. September 2021,  

Az. A 3362 - I/1. 

Bayreuth, 24. September 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 24. September 2021 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 24. September 2021 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 24. September 2021. 

Bayreuth, 24. September 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 
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